Informationen zur Arbeit der

Arbeitsgruppe ,,Leistungsberechtigter Personenkreis*

Bisherige Rechtslage

Seit 2005 sind in 8 53 Absatz 1 und 2 Zwdlftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XllI) die fur den
leistungsberechtigten Personenkreis in der Eingliederungshilfe relevanten Zugangskriterien
unverandert definiert. Die Vorschrift unterscheidet dabei zwischen Personen mit einer (dro-
henden) wesentlichen Behinderung und Personen mit einer anderen Behinderung. Wahrend
Personen mit einer (drohenden) wesentlichen Behinderung dem Grunde nach einen Rechts-
anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben, stehen Leistungen an Personen mit

einer anderen Behinderung im pflichtgeméaflen Ermessen des zustandigen Leistungstragers.

Fur einen Rechtsanspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe ist demzufolge noch nicht
ausreichend, dass eine Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 Neuntes Buch Sozi-
algesetzbuch (SGB IX) vorliegt oder diese droht. Zusatzlich dazu muss fur einen Anspruch

auf Leistungen der Eingliederungshilfe - wie auch fiir andere Leistungs- und Rehabilitations-
bereiche - ein weiteres Kriterium erfillt sein. Fur einen Zugang zu Leistungen der Eingliede-

rungshilfe muss es sich insbesondere um eine ,wesentliche* Behinderung handein.

Erganzend zu 8§ 53 SGB Xl gibt es die Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglvVO), die seit
1975 nicht mehr wesentlich verandert wurde und in den 88 1 bis 3 EinglVO definiert, wann
eine ,wesentliche Behinderung® vorliegt. Die EinglVO sieht dabei folgende Unterteilung nach

Art der Behinderung vor:

e Korperlich wesentlich behinderte Menschen (8 1 EinglVO),
e Geistig wesentlich behinderte Menschen (§ 2 EinglVO),
e Seelisch wesentlich behinderte Menschen (8 3 EinglVO).

Als Hilfsmittel wird in der Praxis der Leistungstrdger zudem vielfach die Orientierungshilfe
der Bundesarbeitsgemeinschaft der tiberdrtlichen Trager der Sozialhilfe (BAGUS) ,fur die
Feststellungen der Trager der Sozialhilfe zur Ermittlung der Leistungsvoraussetzungen nach
dem SGB Xll i. V. m. der Eingliederungshilfe-Verordnung“ vom 24. November 2009 herange-

zogen.!

! Die Orientierungshilfe der BAGUS vom 24. November 2009 ist eine Empfehlung, die die tagliche Arbeit der
mit der Durchfiihrung der Eingliederungshilfe betrauten Mitarbeiter bei den Leistungstragern erleichtern und fur
eine einheitliche Entscheidungspraxis Hilfestellungen geben soll. Allerdings ist die Orientierungshilfe kein mit
den Verbé&nden der Leistungserbringer und den VVerbénden der Menschen mit Behinderungen abgestimmtes und

. von ihnen mitgetragenes Hilfsmittel.
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Handlungsbedarf

Das auf Grundlage der bisherigen Rechtslage entwickelte System funktioniert, da die Ent-
scheidung der Leistungstrager tUber die Zugehdrigkeit zum leistungsberechtigten Personen-
kreis der Eingliederungshilfe in der Praxis kaum zu Kontroversen fihrt.

Ein Handlungsbedarf besteht jedoch, da im Rahmen der Reform der Eingliederungshilfe
durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) nicht nur eine Neudefinition des Behinderungsbe-
griffs in 8 2 SGB 1X, sondern auch des Kriteriums der ,Wesentlichkeit* beim leistungsberech-
tigten Personenkreis in der Eingliederungshilfe im Lichte der UN-Behindertenrechtskonven-
tion (UN-BRK) und in Orientierung an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfahig-
keit, Behinderung und Gesundheit (ICF) erfolgen sollte. Konsens im Gesetzgebungsverfah-
ren des BTHG war aber auch, dass durch eine Neudefinition der bisherige leistungsberech-

tigte Personenkreis in der Eingliederungshilfe nicht verandert werden soll.

Nach intensiven Erérterungen im parlamentarischen Verfahren des BTHG wurde letztlich in
Artikel 25a § 99 BTHG nur eine richtungsweisende Regelung zur Neudefinition des leis-
tungsberechtigten Personenkreises aufgenommen, deren unbestimmte Rechtsbegriffe erst
zum 1. Januar 2023 nach einer wissenschaftlichen Untersuchung der rechtlichen Wirkungen
auf den leistungsberechtigten Personenkreis konkretisiert werden sollten. Diese Untersu-
chung, die von der Arbeitsgemeinschaft ISG und transfer in Kooperation mit Prof. Dr. Welti
und Dr. med. Schmidt-Ohlemann durchgefiihrt wurde, kam jedoch 2018 zu dem Ergebnis,
dass das in Artikel 25a 8 99 BTHG angelegte Konzept nicht gewahrleisten kénne, dass der
leistungsberechtigte Personenkreis gegeniiber dem Status Quo unveréndert bleibt (vgl. BT-
Drs. 19/4500). Vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses wird § 99 SGB IX in der Fassung
des Art. 25a BTHG nicht zum 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Ohne Anderung wiirde daher die urspriinglich nur als Ubergangslésung gedachte zum 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft tretende Fassung des 8§ 99 SGB IX, die auf das bisherige Recht im

SGB Xll verweist, zur Dauerlésung werden. Damit wirde nicht nur der Bezug zum Firsorge-
system (SGB XIllI) erhalten bleiben, sondern durch den Verweis auf das ab dem 1. Januar
2020 nicht mehr geltende Recht perspektivisch auch die Transparenz tber die Zugangskrite-

rien zu Leistungen der Eingliederungshilfe verloren gehen.



Arbeit der Arbeitsgruppe leistungsberechtigter Personenkreis

Ziel der vom Bundesministerium fur Arbeit und Soziales eingesetzten Arbeitsgruppe leis-
tungsberechtigter Personenkreis war es, dass sich Vertreterinnen und Vertreter der Men-
schen mit Behinderungen, der kommunalen Leistungstrager, der Leistungserbringer und der
Lander sowie Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und Praxis moglichst bis
Mitte 2019 auf die Grundzlige eines Modells, wie der leistungsberechtigte Personenkreis in
der Eingliederungshilfe kiinftig ausgestaltet wird, verstandigen.

Nach vier konstruktiven Sitzungen hat die Arbeitsgruppe im September 2019 als Ergebnis
festgehalten, dass die Kriterien fur den Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe durch
Orientierung an den Begrifflichkeiten der UN-BRK und der ICF angepasst werden sollen.
Um das moderne Verstandnis von Behinderung zum Ausdruck zu bringen, sollen Gber zwin-
gend notwendige redaktionelle Anderungen (z.B. Anpassung von Verweisen auf Normen)
hinausgehende Anderungen vorgenommen werden. Nach dem modernen Verstandnis von
Behinderung, das auf dem bio-psycho-sozialen Modell der ICF basiert, sind Behinderungen
als Einschrankung der Aktivitaten und Teilhabe zu verstehen, die sich infolge der Wechsel-
wirkung zwischen einem Gesundheitsproblem und personenbezogenen Faktoren bzw. Um-
weltfaktoren ergeben. Mit diesem Konzept werden Sichtweisen iberwunden, die Behinde-

rung als rein personenbezogenes Gesundheitsproblem sehen.

In dem von der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Modell, das - wie im bisherigen Recht - fiir
die Regelung des Leistungszugangs in der Eingliederungshilfe neben einer gesetzlichen
Regelung (kinftig 8 99 SGB 1X) eine konkretisierende Rechtsverordnung vorsieht, sind bei-
spielsweise folgende Anderungen beabsichtigt:

e Es wird durchgéangig der Zusatz aufgenommen, dass Personen durch Beeintrachtigun-
gen (d.h. gesundheitliche Probleme) erst ,in Wechselwirkung mit einstellungs- und um-
weltbedingten Barrieren” an der Teilhabe eingeschréankt sind.

o Bei der Einschrankung der Menschen wird nicht mehr - wie in den bisherigen Regelun-
gen - auf die , Teilhabefahigkeit”, sondern auf die gleichberechtigte ,Teilhabe an der Ge-
sellschaft“ abgestellt. Da jeder Mensch zur Teilhabe fahig ist, ist die Einschrankung der
» 1 eilhabefahigkeit* der falsche Anknupfungspunkt fur die Beurteilung.

e Um einen Gleichlauf mit den in der deutschen Ubersetzung der UN-BRK und auch in § 2
Absatz 1 SGB IX (Behinderungsbegriff) verwendeten Begrifflichkeiten der ,kérperlichen,
seelischen, geistigen oder Sinnesbeeintrachtigungen® zu erreichen und die Anpassungs-
fahigkeit zu anderen Gesetzen (z.B. zum Achten Buch Sozialgesetzbuch) zu erhalten,
werden diese Begriffe zwar weiterhin aufgegriffen. Fir den Bereich der Eingliederungs-
hilfe werden sie jedoch in der Rechtsverordnung unter Zugrundelegung des aktuellen
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fachlichen Standes und auch mit Blick auf die ICF naher konkretisiert. Im Zuge der Kon-
kretisierung wird insbesondere der Kritik von Seiten der Betroffenen Rechnung getra-
gen, die den Begriff ,geistige” Beeintrachtigung als diskriminierend empfinden, indem die
bisherigen Begrifflichkeiten ,Schwéache der geistigen Krafte* bzw. ,geistige” Beeintrachti-
gung durch ,Beeintrachtigungen der intellektuellen Funktionen® ersetzt werden.

Es werden veraltete und stark defizitorientierte Begrifflichkeiten an das moderne Ver-
standnis von Behinderung angepasst (z.B. wird die Begrifflichkeit ,abstoRend wirkende
Entstellungen® durch ,Beeintrachtigungen des dulieren Erscheinungsbildes, die sich er-

heblich auf interpersonelle Interaktionen und Beziehungen auswirken konnen® ersetzt).

Im Ubrigen sollen in dem vorgeschlagenen Modell zur Rechtsklarheit und einheitlicheren

Rechtsanwendung insbesondere in Orientierung an der BAGUS Orientierungshilfe beispiels-

weise folgende Inhalte in das kinftige Regelwerk aufgenommen werden:

Unter die klassische Einteilung der Rechtsverordnung in Menschen mit wesentlichen
korperlichen, seelischen und geistigen Behinderungen lassen sich in der Praxis nicht
alle Falle subsumieren. In der Begrindung der Rechtsverordnung wird daher ktinftig
klargestellt, dass bei Menschen mit mehrfachen Beeintrachtigungen, bei denen durch
die getrennte Betrachtung nach Form der Beeintrachtigungen (z.B. ,geistige“ Beein-
trachtigung und ,seelische” Beeintrachtigung) die Schwelle der ,Wesentlichkeit* noch
nicht erreicht wird, dennoch eine ,wesentliche* Behinderung vorliegen kann, wenn sich
diese durch die Gesamtschau der Beeintrachtigungen ergibt.

Die Symptomatik von im Lebenslauf erworbenen Hirnschadigungen (z.B. auf Grund ei-
nes Schadel-Hirn-Traumas) kann vielfaltig sein und beispielsweise auch zu Einschran-
kungen der intellektuellen Funktionen fiihren. Aus der bisherigen Rechtsverordnung -
insbesondere aufgrund der dortigen Aufteilung in Personengruppen mit ,geistigen” und
,seelischen® Behinderungen - erschloss sich bisher nicht eindeutig, worunter diese
Féalle zu subsumieren sind. Diese Zuordnung soll kiinftig u.a. durch die gesetzliche
Konkretisierung der ,Beeintrachtigung der intellektuellen Funktionen® (geistige Behin-

derung) vereinfacht werden.

Bewertung des Modells durch die Arbeitsgruppe

Die Arbeitsgruppe leistungsberechtigter Personenkreis hat dieses Modell anhand der Be-

wertungskriterien ,Politischer Auftrag” (keine Anderung des leistungsberechtigten Personen-

kreises, Anpassung an das moderne Verstandnis von Behinderung), ,Praxistauglichkeit®

und ,Einheitlicher Verwaltungsvollzug“ wie folgt bewertet:



Politischer Auftraqg:

Mit der Anderung von Begrifflichkeiten in den bisherigen fur den Leistungszugang in der
Eingliederungshilfe relevanten Regelungen wiirde ein grofR3er Schritt gemacht auf dem
Weg zu einer Modernisierung dieser Regelungen durch ihre Anpassung an das aktuelle
Verstandnis von Behinderung. Zugleich ist bei den vorgeschlagenen Anderungen davon
auszugehen, dass sie den leistungsberechtigten Personenkreis unverandert lassen wer-
den. Niemand kann zum aktuellen Zeitpunkt allerdings abschlieend beurteilen, ob und
inwieweit sich tatséchlich Veranderungen in der Praxis ergeben konnten.

Praxistauglichkeit:

Durch die Ubertragung von Inhalten aus Arbeitshilfen wie z.B. der Orientierungshilfe der
BAGUS in das kinftige Regelwerk kdnnte eine gréRere Praxistauglichkeit der Regelun-
gen als bisher erzielt werden. Zudem sind Vereinfachungen flr die Praxis inshesondere
durch die verbesserte Zuordenbarkeit von Beeintrachtigungen, die aus erworbenen Hirn-
schadigungen resultieren, zu erwarten.

Einheitlicher Verwaltungsvollzug

Dartiber hinaus konnte durch die Ubertragung von Inhalten aus Arbeitshilfen wie z.B. der
Orientierungshilfe der BAGUS in das kunftige Regelwerk eine grof3ere Verbindlichkeit
dieser Inhalte erreicht werden. Folge kdnnte ein einheitlicherer Vollzug als bisher sein.



Konkretisierung des Modells der Arbeitsgruppe

Die konkreten Anderungen, die aus dem Modell der Arbeitsgruppe gegeniiber dem gelten-
den Recht (8 53 Absatz 1 und 2 SGB Xll i.V.m. 88 1 - 3 EinglVO) resultieren wirden, sind
nachfolgend im Anderungsmodus kenntlich gemacht. Es handelt sich um eine Annaherung
der unterschiedlichen Positionen; eine vollstandige Einigung in allen Punkten konnte am
Ende der Arbeiten der Arbeitsgruppe nicht mehr erreicht werden.

§ 99 SGB IX?
Leistungsberechtigung

(1) Rersonendie-durch-eineEingliederungshilfe erhalten Menschen mit Behinderungen im
Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2, die wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an der
Gesellschaft eingeschrankt sind (wesentliche Behinderung)des-Neunten-Bucheswesentlich

solange nach der Besonderheit des Einzelfalles-insbesendere-nach-Artoder Schwere der
Behinderung; Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe nach & 90 SGB |X

erfullt werden kann.
(2) Leistungsberechtigt sind auch Menschen, bei denen der Eintritt einer wesentlichen Behin-

derung im Sinne von Abs. 1 nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu er-

warten ist.

(3) MenschenPersenen mit.anderen-einer-anderen-kérperlichen; geistigen,-eder seelischen,

korperlichen oder Sinnesbeeintrdchtigungen, durch die sie in Wechselwirkung mit einstel-

lungs- und umweltbedingten Barrieren in der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft

eingeschrankt sind,Behinderung kdnnen Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

(4) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Bestimmungen Uber die Konkretisierung der Leistungsberechtigung in der Eingliederungs-

hilfe erlassen.

2 Hinweis: Fur die vorgeschlagene Anderung des § 99 SGB 1X sowie Ausgestaltung einer etwaigen Verordnung
wurde noch keine Prifung der Rechtsformlichkeit durchgefiihrt. Insbesondere diese kdnnte noch Anderungen an
diesem Vorschlag erforderlich machen.



Begrindung:

[.]

Zu Absatz 1:

Entsprechend dem bisherigen § 53 Absatz 1 Satz 1 SGB XlI ist fur einen Rechtsanspruch
auf Leistungen der Eingliederungshilfe auch kiinftig nicht ausreichend, dass eine Behinde-
rung im Sinne von § 2 Absatz 1 SGB IX vorliegt. Zusétzlich dazu muss fur einen Anspruch -
wie auch fur andere Leistungs- und Rehabilitationsbereiche - ein weiteres Kriterium erfillt
sein. Fur einen Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe muss es sich wie bisher um
eine ,wesentliche” Behinderung handeln. Aus Grinden der Rechtsklarheit wird die ,wesentli-
che Behinderung® kunftig legal in Absatz 1 definiert.

Auch muss weiterhin fir einen Leistungszugang ,nach der Besonderheit des Einzelfalles die
Aussicht bestehen, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erflllt werden kann®. Im Rah-
men der Prifung dieser Voraussetzung finden auch Art und Schwere der Behinderung Be-
racksichtigung.

Durch den Verweis auf § 90 SGB IX bei der ,Aufgabe der Eingliederungshilfe®* wird klarge-

stellt, dass die ,Aufgabe der Eingliederungshilfe* mit dem Bundesteilhabegesetz abschlie-

Rend in § 90 SGB IX normiert wurde. Dies &ndert jedoch nichts daran, dass die in § 4

SGB IX aufgefiihrten allgemeinen Ziele der Leistungen zur Teilhabe bei der Auslegung der

Vorschriften im SGB IX Teil 2 einzubeziehen sind.

Zu Absatz 2:
Absatz 2 definiert, wann eine drohende wesentliche Behinderung vorliegt und entspricht wei-
testgehend dem bisherigen § 53 Absatz 2 Satz 1 SGB XII.

Die bisher in § 53 Absatz 2 Satz 2 SGB Xll enthaltene Abgrenzung zu den Hilfen zur Ge-
sundheit nach dem Zwdélften Buch wurde bereits mit dem Bundesteilhabegesetz in § 93 Ab-
satz 3 SGB IX verortet und daher nicht in Absatz 2 ibernommen.

Zu Absatz 3:

Insbesondere in den Fallen, in denen die ,Wesentlichkeit* der Behinderung verneint wird, be-
steht kein Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 99 Absatz 1 SGB IX. Al-
lerdings kdnnen Personen mit einer anderen geistigen, seelischen, kdrperlichen oder Sinnes-
behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe nach Absatz 3 - wie bisher nach § 53 Ab-
satz 1 Satz 2 SGB XII - im Ermessenswege erhalten.
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§ 90 SGB IX in der Fassung durch das durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) vom 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234) - Aufgabe der Eingliederungshilfe:



(1) 1Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. 2Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.



(2) Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung nach § 99 Absatz 1 abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.



(3) Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.



(4) Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.



(5) Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.



§ 99 SGB IX per 2020-03-06 - Leistungsberechtigter Personenkreis:



Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Personen nach § 53 Absatz 1 und 2 des Zwölften Buches und den §§ 1 bis 3 der Eingliederungshilfe-Verordnung in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung.



§ 4 SGB IX in der Fassung durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) vom 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234) - Leistungen zur Teilhabe:



(1) Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, um unabhängig von der Ursache der Behinderung



1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern,

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern,

3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern oder	

4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.



(2) 1Die Leistungen zur Teilhabe werden zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele nach Maßgabe dieses Buches und der für die zuständigen Leistungsträger geltenden besonderen Vorschriften neben anderen Sozialleistungen erbracht. 2Die Leistungsträger erbringen die Leistungen im Rahmen der für sie geltenden Rechtsvorschriften nach Lage des Einzelfalles so vollständig, umfassend und in gleicher Qualität, dass Leistungen eines anderen Trägers möglichst nicht erforderlich werden.



(3) 1Leistungen für Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit Kindern ohne Behinderungen betreut werden können. 2Dabei werden Kinder mit Behinderungen alters- und entwicklungsentsprechend an der Planung und Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre Sorgeberechtigten intensiv in Planung und Gestaltung der Hilfen einbezogen.



(4) Leistungen für Mütter und Väter mit Behinderungen werden gewährt, um diese bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder zu unterstützen.
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Haftnotiz
§ 93 SGB IX in der Fassung durch das durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) vom 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234) - Verhältnis zu anderen Rechtsbereichen:



(1) Die Vorschriften über die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch sowie über die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch bleiben unberührt.



(2) Die Vorschriften über die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel des Zwölften Buches, über die Altenhilfe nach § 71 des Zwölften Buches und über die Blindenhilfe nach § 72 des Zwölften Buches bleiben unberührt.



(3) Die Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch gehen den Leistungen der Eingliederungshilfe vor, wenn sie zur Beseitigung einer Beeinträchtigung mit drohender erheblicher Teilhabeeinschränkung nach § 99 geeignet sind.


Die in Absatz 3 gegeniber § 53 Absatz 1 Satz 2 SGB XII vorgenommenen Anderungen sind
rein redaktioneller und nicht inhaltlicher Art. Durch die Anderungen soll der Anwendungsbe-
reich des bisherigen 8§ 53 Abs. 1 Satz 2 SGB XII nicht erweitert werden.

Zu Absatz 4:
Die bisher in § 60 SGB XIlI enthaltene Verordnungserméchtigung fur die Konkretisierung der
Leistungsberechtigung findet sich kiinftig in Absatz 4 wieder.

Entwurf der Verordnung uber die Leistungsberechtigung in der Eingliederungshilfe

Diese

Begrindung:

[.]

Fur den Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe muss eine wesentliche Behinderung
im Sinne des § 99 SGB IX vorliegen.

Zur Konkretisierung der wesentlichen Behinderung wird an der bereits in der Eingliederungs-
hilfe-Verordnung enthaltenen folgenden Unterteilung festgehalten:

e 8§ 2 (Beeintrachtigungen der Kdrperfunktionen und -strukturen einschlief3lich der Sin-nes-
funktionen):
Konkretisierung der wesentlichen kdrperlichen oder Sinnesbehinderungen,
e § 3 (Beeintrachtigungen der intellektuellen Funktionen):
Konkretisierung der wesentlichen geistigen Behinderung,
e 8§84 (Beeintrachtigung der psychischen Funktionen):
Konkretisierung der wesentlichen seelischen Behinderungen.

Um einen Gleichlauf mit den in der deutschen Ubersetzung der UN-BRK und auch den in § 2
Absatz 1 SGB IX verwendeten Begrifflichkeiten zu erreichen, werden insbesondere die Be-
griffe der ,geistigen” und ,seelischen” Behinderung in der Verordnung weiterhin in den 88 3
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und 4 aufgegriffen. Damit bleibt die Anschlussfahigkeit zu anderen Gesetzen und insbeson-
dere die Kriterien zur Abgrenzung der Zustandigkeiten im Bereich der Eingliederungshilfe
zwischen den Tragern der Eingliederungshilfe (SGB IX Teil 2) und den Tragern der Kinder-
und Jugendhilfe (SGB VIII) unberiihrt.

Entscheidend fiir das Vorliegen einer wesentlichen Behinderung ist, dass die Beeintrachti-
gung in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren zu einer wesentli-
chen Einschrankung der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft fihrt. Die Grund-
lage dafir bildet das bio-psycho-soziale Modell der ICF.

Daher sind auch Personen als wesentlich behindert im Sinne des § 99 Abs. 1 SGB IX anzu-
sehen, die erst durch die Kombination mehrerer in den 8 2 Nr. 1 bis 6, 8 3 und 8 4 Nr. 1 bis 4
aufgefuhrten Beeintrachtigungen in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten
Barrieren wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft eingeschrankt
sind.

Bei der Prifung der Leistungsberechtigung durch die Trager der Eingliederungshilfe sind die
einschlagigen Disziplinen hinzuzuziehen, die tber die erforderliche Fachkompetenz firr einen
aussagekraftigen Befund verfligen. Auf Grund des Unterschieds zwischen der Leistungsbe-
rechtigung und der Bedarfsermittlung kdnnen die fur die Prufung der Leistungsberechtigung
heranzuziehenden Disziplinen dabei andere sein als die, die fur die Ermittlung der individuel-
len Bedarfe an Leistungen der Eingliederungshilfe benétigt werden.

Durch

wesentlich in ihrer
eingeschrankt -im Sinne
sind
1. Personen, deren Bewegungsfahigkeit durch eine Beeintrachtigung des Stiitz- oder Bewe-
gungssystems in erheblichem Umfange eingeschrankt ist,

. Personen mit erheblichen Spaltbildungen des Gesichts oder des Rumpfes oder mit

vor allem des Gesichts,



3. Personen, deren korperliches Leistungsvermegenfahigkeit infolge Beeintrachtigung&s-
krankung-Schadigung-oder-Fehlfunktion der Funktion oder Struktur eines inneren Or-

gans oder der Haut in erheblichem Umfange eingeschrankt ist,

4, Personen, die blind sind oder Personen mit sonstigen erheblichen Beeintrachtigungen der
Sehfunktionen und verwandten Funktionen, Blinden-odersolchen Sehbehinderten-bei

denenrren mit Glaserkorrektion ohne besondere optische Hilfsmittel

a) auf dem besseren Auge oder beidaugig im Nahbereich bei einem Abstand von min
destens 30 cm oder im Fernbereich eine Sehscharfe von nicht mehr als 0,3 besteht
oder

b) durch Buchstabe a nicht erfassfte Beeintrachtigungen der Funktion des Sehenstérun

gen-der-Sehfunkiion- von entsprechendem Schweregrad vorliegen,
5. Personen, die gehdrlos sind oder deren Horfunktion derart beeintrachtigt ist,-eie-gehérlos

sind-oder-denen dass ihnen eine Kommunikationsprachliche-Verstandigung-tberdas-Ge-

hér nur mit Horhilfen, mittels der Deutschen Gebardensprache, lautsprachbegleitenden

Gebarden oder anderen geeigneten Kommunikationshilfen méglich ist,

&. Personen, die nicht sprechen kdnnen oder erhebliche Beeintrachtigungen der Sprach-,

Sprech- oder Stimmfunktionen einschlief3lich der Beeintrachtigung des Sprachverstand-

nisses aufweisen,

rungen-sewie-Persoenen; diese Beeintrachtigungen sind stets dann erheblich, wenn eine

Verstandigung mit nicht vertrauten Personen kaum maglich ist.—die-stark-stammelnstark
lor d I I euliort ist

Begriindung:

[.]

Zu Nummer 1:
Nummer 1 entspricht dem bisherigen § 1 Nummer 1 EinglVO.

Zu Nummer 2:
Der veraltete und stark defizitorientierte Wortlaut des bisherigen § 1 Nummer 2 EinglvVO

wird redaktionell an das neue Verstandnis von Behinderung angepasst.

Zu Nummer 3:
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Zwecks Anpassung an die ICF wurden in Nummer 3 gegenutiber dem bisherigen 8 1 Num-
mer 3 redaktionell einige Begrifflichkeiten ge&ndert (z.B. Leistungsfahigkeit statt Leistungs-

vermaogen).

Zu Nummer 4:
Auch Nummer 4 entspricht mit wenigen redaktionellen Anderungen zur Anpassung an die
Begrifflichkeiten der ICF und UN-BRK dem bisherigen § 1 Nummer 4 EinglVO.

Der Blindheitsbegriff (Nummer 4 Alternative 1) entspricht demjenigen des § 72 Absatz 5
SGB Xll sowie der jeweils gtiltigen Anlage ,Versorgungsmedizinische Grundsatze® zu § 2

der Versorgungsmedizin-Verordnung.

Beeintrachtigungen der ,Sehfunktionen® sind insbesondere bei der Herabsetzung der Seh-
scharfe (Visus) oder bei Stérungen der das Gesichtsfeld betreffenden Funktionen gegeben.
Von den Beeintrachtigungen der ,verwandten Funktionen® hingegen sind insbesondere Au-
genbewegungsstorungen (z.B. Stérungen der Funktionen des Augenlids, Funktionen der

Augeninnenmuskeln oder externen Augenmuskeln, Funktionen der Tranendriisen) umfasst.

Damit ,sonstige erhebliche Beeintrachtigungen der Sehfunktionen und verwandten Funktio-
nen“ (Nummer 4 Alternative 2) vorliegen, missen die Beeintréachtigungen der Sehfunktionen
und verwandten Funktionen die in Nummer 4 Buchstabe a oder b normierten Voraussetzun-
gen erflllen. Entscheidend ist, dass die Funktion des Sehens in einem erheblichen Schwe-

regrad beeintrachtigt ist.

Zu Nummer 5:
Der bisherige 8 1 Nummer 5 EinglVO wird ebenfalls redaktionell an die Begrifflichkeiten der
ICF angepasst.

Im Zuge dessen wird klargestellt, dass unter Nummer 5 auch die Personen mit Beeintrachti-
gung ihrer Horfunktionen zu subsumieren sind, die nur mithilfe der Deutschen Gebéarden-
sprache, lautsprachbegleitenden Gebéarden oder anderen geeigneten Kommunikationshilfen

(vgl. 8 3 Kommunikationshilfen-Verordnung) kommunizieren kénnen.

Zu Nummer 6:
Der bisherige § 1 Nummer 6 EinglVO wird komprimiert und modernisiert. Unter den neuen
Begriff ,,Beeintrachtigungen der Sprach- und Sprechfunktionen® fallen insbesondere Stam-

meln, Stottern und zentrale Sprachstérungen (z.B. motorische und sensorische Aphasie).
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Beispielsweise organische Stimmstorungen (z.B. Stérungen der Stimmbildung ausgelost
durch eine Kehlkopferkrankung) werden hingegen von dem Begriff ,Beeintrachtigungen der

Stimmfunktionen® erfasst.

Mit dem Einschub ,Beeintrachtigung des Sprachverstandnisses® wird sichergestellt, dass
Personen, die das durch das Ohr Aufgenommene nicht verstehen und mit begrifflichen Vor-
stellungen verbinden kénnen (Seelentaube) wie bisher von Nummer 6 erfasst sind. Auch
Personen, die zwar das durch das Ohr Aufgenommene verstehen und mit begrifflichen Vor-
stellungen verbinden kénnen, aber nicht in der Lage sind, das Gehorte fur die Sprache zu
verwerten (Horstumme) unterfallen weiterhin Gber ,Personen, die nicht sprechen kénnen*

dieser Nummer.

§ 32 Geistig Beeintrachtigungen der intellektuellen Funktionenwesentlch-behinderte

Beeintrachtigungen der intellektuellen Funktionen, die in Wechselwirkung mit einstellungs-

und umweltbedingten Barrieren zu einer wesentlichen Einschrankung der gleichberechtigten

Teilhabe an der Gesellschaft im Sinne einer wesentlichen geistigen Behinderung fuhren, lie-

gen vor, wenn diese so erheblich sind, dass sie mit erheblichen Einschrankungen der An-

passungsfahigkeit in kognitiven, sozialen und alltagspraktischen Bereichen verbunden sind

und in der fruhen Entwicklungsphase beginnen.

Begrindung:

Eine Beeintrachtigung der intellektuellen Funktionen muss fur das Vorliegen einer wesentli-
chen geistigen Behinderung folgende drei Kriterien, die sich an dem Diagnostischen und
Statistischen Manuals Psychischer Stérungen (DSM-5) orientieren, erfullen:

1. Es muissen Beeintrachtigungen in intellektuellen Funktionen, wie beispielsweise
Schlussfolgern, Problemlésen, Planen, abstraktem Denken, Urteilen, schulischem Ler-

nen und Lernen aus Erfahrung vorliegen. Abweichungen von der allgemeinen intellektu-
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ellen Leistungsfahigkeit sollen durch individualisierte, standardisierte Verfahren zur test-
psychologischen Uberprifung von Intelligenzminderung (Intelligenztests) bestatigt wer-
den.

2. Daneben missen erhebliche Einschrankungen in der Anpassungsfahigkeit bestehen,
wodurch entwicklungsbezogene und soziokulturelle Standards von Selbststéandigkeit und
sozialer Kompetenz nicht erreicht werden. Die Anpassungsfahigkeit beinhaltet das adap-

tive Schlussfolgern im kognitiven, sozialen und alltagspraktischen Bereich.

Der kognitive Bereich umfasst u.a. Kompetenzen in Bezug auf Gedéachtnis, Sprache,
Problemlésen. Der soziale Bereich bezieht u.a. Empathie und interpersonelle Kommuni-
kationsfertigkeiten mit ein. Der alltagspraktische Bereich beinhaltet u.a. das Erlernen
und die selbstandige Bewaltigung von alltaglichen Aufgaben in verschiedenen Berei-
chen.

Ohne eine kontinuierliche Unterstiitzung wiirden diese adaptiven Beeintrachtigungen
das Funktionsniveau bei Aktivitdten des taglichen Lebens und in mehreren Bereichen
wie beispielsweise Familie, hdusliches Leben, soziales Umfeld, Schule und Arbeit ein-

schranken.

3. Diese intellektuellen und adaptiven Beeintrachtigungen mussen in der friihen Entwick-
lungsphase beginnen und sich damit letztlich vor dem 18. Lebensjahr manifestieren (in

der Fachpraxis wird daher auch von intellektuellen Entwicklungsstorungen gesprochen).

Vor diesem Hintergrund sollten zur Ermittlung der ,Wesentlichkeit“ der Behinderung nach

§ 3 neben Verfahren zur testpsychologischen Uberprifung von Intelligenzminderung (Intelli-
genztests) auch andere Erfassungsinstrumente genutzt und deren Befunde in den Gesamt-
zusammenhang gestellt werden. Die Nutzung anderer Erfassungsinstrumente ist insheson-
dere in den Fallen von Relevanz, in denen Verfahren zur testpsychologischen Uberpriifung
von Intelligenzminderung schwierig oder unmdglich sind (z.B. aufgrund von bestehenden
sensorischen oder korperlichen Beeintrachtigungen, bei schweren Verhaltensaufféalligkeiten,

bei Kleinkindern).
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eine wesentliche Einschrankung

der im Sinne

zur Folge haben kénnen,
1. Kkorperlich nicht begrindbaren Psychosen,
2. Krankheiten oder Verletzungen des Gehirns, An-

fallsleiden oder anderen Krankheiten oder korperlichen Beeintrachtigungen

Personlichkeitsstorungen

Begriindung:

[.]

Fur eine wesentliche seelische Behinderung miissen nach § 4 folgende Voraussetzungen

erfullt sein:

1. Es muss eine Beeintrachtigung der psychischen Funktionen durch die in den Nummern
1 bis 4 abschlieRend genannten Diagnosen vorliegen.

2. Infolge der Beeintrachtigung der psychischen Funktionen muss die gleichberechtigte
Teilhabe an der Gesellschaft in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten

Barrieren wesentlich eingeschréankt sein.

Entscheidend ist daher fur das Vorliegen einer wesentlichen seelischen Behinderung nicht
das Ausmal} der Beeintrachtigung der psychischen Funktionen, sondern, wie sich die Beein-
trachtigung auf die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft auswirkt. Hinweise flr das
Ausmal dieser Teilhabeeinschrédnkung kdnnen dabei beispielsweise Briiche im Lebenslauf
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geben (z.B. kein Erreichen eines Schulabschlusses trotz entsprechender Begabung, miss-
lungene berufliche Integration, Verlust sozialer Beziige in Partnerschaft, Familie und Freun-
deskreis).

Nummer 1

Nummer 1 entspricht dem bisherigen § 3 Nummer 1 EinglVO.

Nummer 2
Neurokognitive Beeintrachtigungen waren im bisherigen § 3 EinglVO nicht explizit benannt.
In der Praxis wurden sie jedoch bereits unter den bisherigen § 3 Nummer 2 EinglVO subsu-

miert.

Zur Rechtssicherheit und Rechtsklarheit werden die neurokognitiven Beeintréchtigungen
nun explizit in der Nummer 2 erwahnt. Dadurch soll insbesondere klargestellt werden, dass
Beeintrachtigungen im neurokognitiven Bereich, die aus erworbenen Hirnschadigungen re-
sultieren, den ,Beeintrachtigungen der psychischen Funktionen® (seelischen Beeintrachti-
gungen) und nicht den ,Beeintrachtigungen der intellektuellen Funktionen® (geistigen Beein-

trachtigungen) zuzuordnen sind.

Neurokognitive Beeintrachtigungen kénnen sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenenal-
ter auftreten. In der Regel sind sie jedoch nicht durch eine seit der Geburt oder friihesten
Kindheit bestehende kognitive Beeintrachtigung charakterisiert, sondern werden vielmehr
erst im Laufe des Lebens erworben. Sie zeichnen sich durch den Riickgang eines einmal
erreichten kognitiven Funktions- und Leistungsniveaus insbesondere im Erwachsenenalter

aus und sind damit nicht als Entwicklungsstorung einzuordnen.

Bei Hirnschadigungen vor dem 18. Lebensjahr ist flr die Zuordnung zur Gruppe der ,Beein-
trachtigungen der intellektuellen Funktionen® oder der ,Beeintrachtigungen der psychischen
Funktionen® im Bereich der Neurokognition letztlich das Beeintrachtigungsbild in seiner Ge-
samtheit entscheidend. Die erfolgte Klarstellung ertbrigt bei dieser Personengruppe zwar

nicht die Zuordnung, erleichtert diese jedoch.

Neurokognitive Beeintrachtigungen kdnnen infolge von unterschiedlichen Erkrankungen
(z.B. eines Schadel-Hirn-Traumas, Demenz oder einer Parkinson-Erkrankung) entstehen,
bei denen die primare Beeintrachtigung aus Einbuf3en der kognitiven Funktionen besteht.
Auch wenn kognitive Beeintrachtigungen bei vielen psychischen Erkrankungen vorkommen

kénnen, unterfallen nur solche den Neurokognitiven Beeintrachtigungen, bei denen das
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Hauptmerkmal die kognitiven EinbufR3en sind. Zu den charakteristischen Symptomen geho-
ren Einschréankungen der komplexen Aufmerksamkeit, der Exekutivfunktionen, des Ge-
dachtnisses und der Sprache.

Nummer 3 und 4:

Im Gegensatz zum bisherigen § 3 EinglVO werden in Anbetracht der aktuellen psychiatri-
schen Nomenklatur in Nummer 3 ,Suchtkrankheiten“ durch ,Abhangigkeitserkrankungen®
und in Nummer 4 ,Neurosen und Persdnlichkeitsstérungen® durch ,Neurotische, somato-
forme und Belastungsstérungen, Affektive Stérungen, Essstérungen, Personlichkeitsstorun-

gen, erhebliche Verhaltensstorungen und tiefgreifende Entwicklungsstérungen® ersetzt.

Bei Verhaltensstérungen muss es sich um schwerwiegende Auspragungen handeln. Zudem
ist bei dieser Diagnose von besonderer Relevanz, dass nach § 99 Absatz 1 SGB IX im Ein-

zelfall die Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfiillt werden kann.

» 1iefgreifende Entwicklungsstérungen® wurden bereits bisher den ,seelischen® Beeintrachti-
gungen zugeordnet. Durch die Aufnahme der Begrifflichkeit in den Wortlaut des § 4 bleiben
daher auch die bisherigen Abgrenzungskriterien bei Kindern und Jugendlichen mit Behinde-
rungen im Bereich der Eingliederungshilfe fiir die Entscheidung Uber die Zustandigkeit der
Tréger der Eingliederungshilfe (SGB IX Teil 2) oder der Trager der Kinder- und Jugendhilfe
(SGB VIII) unberihrt.
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